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Wie geht es nun weiter nach der Verabschiedung 
des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Ju-
gendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
– KJSG)? Die aktuellen Weiterentwicklungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht nur durch 
die nach einer langjährigen Diskussion endlich 
verabschiedete Gesetzesreform geprägt, sondern 
auch durch die aktuellen Diskussionen, wie zum 
Beispiel im Kontext des Zukunftsforums Heimer-
ziehung und des Bundesmodellprojekts Inklusion 
jetzt! Hinzu kommt, dass die Kinder- und Jugend-
hilfe seit nunmehr 14 Monaten durch die Corona-
Pandemie geprägt ist. Einmal mehr hat sich hier 
gezeigt, wie flexibel die Mitarbeitenden bei den 
freien und öffentlichen Trägern auf die neuen 
Herausforderungen reagiert haben. Dies trifft so-
wohl auf die Unterstützung im Bereich der Schule 
zu als auch auf neue Angebote von Kontakten im 
ambulanten Bereich oder veränderte Rahmenbe-
dingungen für die Freizeitgestaltung. Etwas, das 
nach der Pandemie sicherlich bleiben wird, ist der 
Bereich der Digitalisierung auf den Ebenen des 
pädagogischen Alltags, der Hilfegestaltung und 
der professionellen Vernetzung. Notwendig ist ein 
Digitalpakt für die Kinder- und Jugendhilfe, der 
die strukturell benachteiligten jungen Menschen 
und Familien in den Mittelpunkt stellt, um ihnen 
Zugänge zu eröffnen, Angebote zu vernetzen und 
Eltern zu stärken. 

Der letzte Punkt der Stärkung der Selbstvertre-
tungen findet sich auch im KJSG wieder. In dieser 
Ausgabe der Evangelischen Jugendhilfe gehen wir 
auf zentrale Aspekte aus der vom Bundestag am 
22. April 2021 beschlossenen und vom Bundesrat 
am 07. Mai 2021 verabschiedeten Gesetzesre-
form ein. Für die 22 Millionen jungen Menschen 
bis 27 Jahren, 1,1 Millionen Kinder, Jugendliche 
und Familien, die Hilfen durch das Jugendamt er-
halten, sowie 360.000 junge Menschen mit einer 
Behinderung treten Veränderungen in Kraft, de-
ren Auswirkungen erst durch die Praxiserfahrun-
gen deutlich werden. Dieses betrifft natürlich das 
große Thema der Inklusion. Die Gleichberechti-

gung von jungen Menschen wird ebenso aufge-
griffen wie der Bereich des Schutzauftrages der 
Ombudsstellen oder auch der Hilfen zur Erzie-
hung und des Hilfeplans. Im Kontext der Hilfen 
für junge Volljährige treten die lang geforderten 
Veränderungen zum Teil in Kraft, was ebenso für 
die Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen zutrifft, in 
denen zukünftig Familiensettings betreut werden 
können, wenn ihre Lebenssituationen dies erfor-
dern. Das Aufzeigen von Lücken und Regelungs-
bedarfen wird auch zukünftig dazugehören, um 
die Einheitlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe 
weiter zu stärken, wie zum Beispiel im Kontext 
des Übergangs für die inklusiven Hilfen bei einem 
Wechsel der Leistungsträger durch Volljährigkeit. 

Neben diesen Grundsatzthemen stehen pädago-
gische Handlungsansätze im Mittelpunkt dieser 
Ausgabe der Evangelischen Jugendhilfe. Hierzu 
gehört die biografische Arbeit mit unbegleite-
ten minderjährigen Geflüchteten ebenso wie 
das Konzept der »Neuen Autorität«, welches auf 
den Prüfstand gestellt wird. Es erfolgt zudem die 
Betrachtung der »neuen Autoritäten« und Füh-
rungsstrukturen sozialer Institutionen. Sowohl 
im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe als auch 
im Kontext der professionellen Zusammenarbeit 
stellen sich die Fragen, wie Konfliktsituationen 
gelöst werden und welche Elemente das Handeln 
bestimmen, zum Beispiel die Frage, ob eine De-
eskalation oder Eskalation der Situation erfolgt. 
Der Weg zu einer inklusiven Erziehungshilfe wird 
durch das gemeinsame Modellprojekt des BVkE 
und des EREV Inklusion jetzt! seit einem Jahr be-
schritten. Durch die Reform des KJSG wird noch 
einmal deutlich, dass dies ein Weg zu den zu-
künftigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhil-
fe ist. Hierbei sind die aktuellen pädagogischen 
Fragen natürlich zu berücksichtigen, wozu unter 
anderem die Mediennutzung der jungen Men-
schen – ob mit oder ohne Behinderung – ge-
hört. Der Stellenwert digitaler Medien hat in den 
vergangenen Jahren rapide zugenommen. Zu 
diesem enormen Digitalisierungsschub hat na-
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türlich auch die Zeit der Corona-Pandemie mit 
Kontaktbeschränkungen und Distanzlernen bei-
getragen. Hierbei ist besondere Aufmerksamkeit 
auf die beobachtbaren negativen Auswirkungen 
zu richten. Wenn andere als digitale Freizeitinte-
ressen vernachlässigt werden, die Nutzung sich 
immer weiter ausdehnt und die jungen Men-
schen in Isolation geraten, besteht die Gefahr der 
Ausweglosigkeit aus der belastenden Situation. 
Hierbei ist es hilfreich, sich an den jungen Men-
schen zu orientieren und an den Rahmenbedin-
gungen, die sie selbst in den Mittelpunkt stellen, 
zum Beispiel Auszeiten von Digitalisierungen und 
das Aushandeln – wie in der »Neuen Autorität« 
beschrieben – von Regeln mit den Erwachsenen, 
um einen klaren Umgang hiermit festzulegen. 
Hierbei helfen Pauschalisierungen und Generali-
sierungen der Digitalisierung nicht weiter, son-
dern es gilt, sie förderlich in den Erziehungsalltag 
zu integrieren. 

Der anstrengende und kräftezehrende Prozess 
der Diskussion über das Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz mündet in einer Reform, die we-
sentliche Neuerungen für die jungen Menschen, 
Familien und Fachkräfte bereithält. Beteiligung, 
Kinderschutz, Inklusion und Stärkung der Selbst-
vertretung sind nur einige Stichworte hierfür, die 
nun im Alltag mit Leben gefüllt werden müssen. 
Die Beiträge in dieser Ausgabe machen deut-
lich, dass auf die vorhandenen Ressourcen des 
pädagogischen Fachwissens und der Forschung 
zurückgegriffen werden kann, um diese neuen 
Aufgaben anzugehen. 			   q

Ihre 
Annette Bremeyer
Björn Hagen
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inhalte
telefon
e-mail

anmeldung
telefon

veranstaltungsorte

teilnahmeBeitrag

teilnehmerZahl

fortBildungsZeiten

EREv-Geschäftsstelle
flüggestr. 21
30161 hannover

Petra Wittschorek
0511 390881-15 
p.wittschorek@erev.de

dunja Kreutz, melanie grosskopf
0511 390881-10 oder -17
seminarverwaltung@erev.de

seminar- und schulungszentrum
Kloster furth
am Klosterberg 1
84095 furth
tel. 08704 9282819
www.kloster-furth.de

bfwhotel
schleswiger straße 101
90427 nürnberg
tel. 0911 938-7248
www.bfwhotel.de
 
862,- € für mitglieder 
932,- € für nichtmitglieder 
inkl. Unterkunft und Verpflegung, 
für beide module

15

Beginn 1. tag: 
13.00 uhr mit einem mittagsimbiss 
14.00 uhr start des moduls* 
ende letzter tag: 12.30 uhr 
(danach gemeinsames mittagessen)*

* Änderungen vorbehalten

hinWeis: die fortbildungsreihe kann nur insgesamt gebucht werden.

Die Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen entnehmen sie
bitte unserer homepage www.erev.de/fortbildungen
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stationäre Jugendhilfe“
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